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Die einheitlichen Sportregeln an unserer Schule 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte und Schüler:innen an unserer Schule, 
die hier aufgelisteten Sportregeln sind verbindlich und gelten für alle Sportlehrkräfte und 
Schüler.innen an unserer Schule. 
 

1. Jede/r Schüler:in muss für eine erfolgreiche Teilnahme am Sportunterricht zwei 
Paar Turnschuhe besitzen: 
- Für die Sporthalle sind nur Sportschuhe mit weißen Sohlen oder Non-marking 

Sportschuhe (Turnschuhe, deren Sohlen nicht abfärben) zulässig. 
- Da der Sportunterricht auch draußen (je nach Wetterlage und Jahreszeit) statt-

finden kann, sind hierfür andere Sportschuhe nötig. 
 

2. Eine Grundvoraussetzung, um erfolgreich am Sportunterricht teilzunehmen, ist die 
Sportbekleidung: Dazu gehören die Sportschuhe, T-Shirt oder ein passendes Ober-
teil, eine kurze oder lange Sporthose. Für den Schwimmunterricht sind Schwimm-
kleidung (Badehose/ Badeanzug und Badelatschen) nötig, um mit ins Schwimmbad 
zu kommen. 
- Ohne die vollständige Sport- oder Schwimmbekleidung ist die Teilnahme am 

Sportunterricht nicht möglich und wird bei Vergessen mit der Note 6 bewertet. 
- Bei dreimaligem Fehlen der Sport- oder Schwimmsachen im Schulhalbjahr ver-

schlechtert sich das Zeugnis im Fach Sport um eine Note. 
- Sollte im Schulhalbjahr die Sport- oder Schwimmbekleidung zu einem Drittel der 

Sportunterrichtszeit vergessen worden sein, wird leider nur noch die Note 5 im 
Zeugnis vergeben. 

 
3. Kann der/die Schüler:in aufgrund einer Krankheit nicht am Sportunterricht teilneh-

men, muss eine schriftliche Entschuldigung der Erziehungsberechtigten erfolgen. 
Sollte die Krankheit über zwei Wochen anhalten, so dass die dritte Sportstunde in-
folge betroffen wäre, muss eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt werden. 

 
4. Vor dem Sportunterricht befinden sich die Schüler:innen auf den Pausenhof vor 

der Eingangstür zur Sporthalle. Sie werden von der Sportlehrkraft in das Gebäude 
hineingelassen. 
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5. Bei uns in der Turnhalle wird nicht gegessen, getrunken und auch kein Kaugummi 
gekaut. Trinkpausen werden im Ermessen der Lehrkraft gewährt. 

 
6. Jede/r Schüler:in muss sich für Toilettengänge bei der Lehrkraft abmelden. 

 
7. Der Geräteraum darf nicht ohne Anweisung betreten werden. 

 
8. Klettern auf den Weichbodenmatten (aufgestellt jeweils an der Stirnwand der Turn-

halle) ist nicht erlaubt. 
 

9.  Auch im Sportunterricht gelten die allgemeinen Schulregeln der Schulordnung 
und somit ist der Gebrauch eines Smartphones im Unterricht untersagt. 
 

10.  Zum Sportunterricht gehört auch verbindlich der Schwimmunterricht in Jahrgang 
5 und 6. Sollte nach dem Schwimmunterricht die Schwimmfähigkeit nicht festge-
stellt worden sein, raten wir den Erziehungsberechtigten zu einem Schwimmkurs 
für die betreffenden Kinder. Leider besteht ansonsten die Gefahr, dass sie nicht an 
Ausflügen oder Klassenfahrten teilnehmen können! 
 

11.  Sportmaterialien sind für alle und sollen lange halten: Sie sind sorgsam zu behan-
deln und nur zu ihrem Zweck zu benutzen (ein Handball ist z. B. kein Fußball). 
 

12.  Alle wollen sich wohlfühlen: Die Umkleidekabinen und Toiletten der Turnhalle sind 
sauber zu halten.  


